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Am 27. Februar 1975 wurde das
"Gesetz zur Änderung des Leh¬
rerausbildungsgesetzes" verab¬
schiedet, das wir hier im vollen
Wortlaut veröffentlichen:

Gesetz zur Änderung des Lehrer¬
ausbildungsgesetzes (vom Okto¬
ber 1974). Verabschiedet am 27.
2. 1975
Artikel I
Das Lehrerausbildungsgesetz vom
29. Oktober 1974 (GV. NW. S.
1062) wird wie folgt geändert:

1. § 25 erhält folgende Fas¬
sung:
"§ 25
Ubergangsvorschriften
(1) Lehramtsanwärter, die sich
bei Inkrafttreten dieses Ge¬
setzes im Vorbereitungsdienst
befinden, beenden den Vor¬
bereitungsdienst nach den bis¬
herigen Vorschriften. Sie er¬
werben die Befähigung zu einem
Lehramt nach den bisherigen Vor¬
schriften.

(2) Bewerber um Einstellung in
den Vorbereitungsdienst, die eine
Erste Staatsprüfung nach bis¬
herigem Recht abgelegt haben,
leisten den Vorbereitungsdienst
nach den bisher geltenden Vor¬
schriften. Sie erwerben die Be¬
fähigung zu einem Lehramt nach
bisherigem Recht.

(3) Studierende, die sich bei
Inkrafttreten dieses Gesetzes

in einem Studium für ein Lehr¬
amt befinden, legen die Erste
Staatsprüfung noch nach bis¬
herigem Recht ab; haben sie nach
dem 1. Okt. 1973 ihr Studium auf¬
genommen, können sie die Erste
Staatsprüfung nach den Vorschrif¬
ten dieses Gesetzes ablegen, so¬
fern sie diese Prüfung nach dem
1. Januar 1977 abschließen.

(4) Wer die Befähigung für die —
Laufbahn der Studienräte an einer -
berufsbildenden Schule, die aus¬
schließlich die Lehrbefähigung in
Religion haben, erworben hat, be¬
sitzt die Befähigung zum Lehramt
an berufsbildenden Schulen.

(5) Die Befähigung zu einem Lehr¬
amt, die vor Inkrafttreten dieses
Gesetzes erworben worden ist, oder
nach Absatz 1, Absatz 2 oder Ab¬
satz 4 erworben wird, bleibt un¬
berührt.

Es werden verwendet:
1. Lehrer mit der Befähigung zum

Lehramt an der Grundschule und
Hauptschule in den Jahrgangs¬
stufen 1 bis 10,

2. Lehrer mit der Befähigung zum
Lehramt an der Realschule in
den Jahrgangsstufen 5 bis 10,

3. Lehrer mit der Befähigung
zum Lehramt am Gymnasium in
den Jahrgangsstufen 5 bis 13»

4. Lehrer mit der Befähigung zum
Lehramt an berufsbildenden
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Schulen oder mit der Befähi¬
gung zum Lehramt an der Fach¬
schule oder der Höheren Fach¬
schule in den Jahrgangsstufen
10 bis 13,

5. Lehrer mit der Befähigung zum
Lehramt an Sonderschulen ent¬
sprechend ihrem Studiengang
unabhängig von Schulstufen
gemäß den sonderpädagogischen
Anforderungen.

2. § 28 erhält folgende Fassung:
"§ 28
Inkrafttreten

(1) § 26 tritt mit der Verkündung
des Gesetzes in Kraft; im übrigen
tritt das Gesetz am 1. Mai 1975 in
Kraft.

(2) Das Gesetz über die Ausbildung
für Lehrämter an öffentlichen Schu¬
len (Lehrerausbildungsgesetz-LABG)
vom 9. Juni 1965 (GV. NW. S. 157),
in der Fassung der Bekanntmachung
vom 24. März 1969 (GV. NW. S. 176),
zuletzt geändert durch Gesetz vom
18. Dezember 1973 (GV. NW. S. 567),
ist weiter anzuwenden, soweit die
Ausbildung nach § 25 übergangswei¬
se nach den bisherigen Vorschrift
ten durchgeführt werden kann; fer¬
ner sind die §§11 und 13 der bis¬
herigen Vorschriften bis zum 1.
Januar 1977 weiter anzuwenden. Im
übrigen tritt es mit dem Inkraft¬
treten dieses Gesetzes außer Kraft."

Artikel II
Dieses Gesetz tritt am Tage nach
seiner Verkündung in Kraft.

Begründung
A. Allgemeines

Die Regierungschefs des Bundes
und der Länder haben am 19. De¬
zember 1974 eine gemeinsame Er¬
klärung der Bundesregierung und
Regierungen der Länder (Mora¬
torium) über eine gemeinsame
stabilitätskonforme Steuerung
der Personalkosten im öffent¬
lichen Dienst verabschiedet.
In der Anlage zu Nr. 2 des Mo¬
ratoriums ist folgende Fußnote
enthalten:
"1 . Für Lehrkräfte mit der Aus¬
bildung für ein stufenbezogenes
Lehramt soll übergangsweise im
Gesetz bestimmt werden:
"Regelungen über die Besoldung
von Lehrern in einem Amt mit stu¬
fenbezogenen Schwerpunkt dürfen
bis zum 31. Dezember 1976 nicht
getroffen werden."
Dies hat zur Folge, daß § 25 und
§ 28 so geändert werden müssen,
daß vor dem 1. Januar 1977 weder
für Inhaber von Lehrämtern nach
Einstellung in den Schuldienst
noch für Lehramtsanwärter nach
Einstellung in den Vorbereitungs¬
dienst - jeweils nach neuem Recht
besoldungsrechtliche Regelungen zu
treffen sind.

B. Einzelvorschriften

zu § 25 Abs. 1 und 2
Die Lehramtsanwärter im Vorbe¬
reitungsdienst schließen ihre
Ausbildung mit einer Zweiten
Staatsprüfung nach bisherigem
Recht ab.
Die Bewerber um Einstellung in
den Vorbereitungsdienst werden
nach den bisherigen Vorschriften
eingestellt und legen die ent-
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sprechende Zweite Staatsprüfung ab.
Sie erwerben die Lehramtsbefähigung
nach altem Recht. Damit entfällt die
Notwendigkeit, auf das LABG abge¬
stellte Besoldungsregelungen zu tref¬
fen.

zu § 25 Abs. 3
Studenten in einem LehramtsStudium
legen die Erste Staatsprüfung nach
bisherigem Recht ab. Hierdurch wird
vermieden, daß vor Ablauf des Mora¬
toriums Bewerber in einen Vorberei¬
tungsdienst nach neuem Recht ein¬
zustellen sind.- Da die Studenten,
die nach dem 1. März 1974 ihr Studium
aufgenommen haben, sich noch auf die
geänderten Anforderungen des LABG um¬
stellen können, wird für sie die Mög¬
lichkeit eröffnet, eine Erste Staats¬
prüfung nach neuem Recht abzulegen,
jedoch erst nach dem 1. Januar 1977.

zu § 25 Abs. 6
Der Erwerb einer Lehramtsbefähigung
nach neuem Recht durch Inhaber einer
Lehramtsbefähigung nach altem Recht
ist ab 1. Januar 1977 möglich; von
diesem Zeitpunkt ab steht das Mora¬
torium einer Besoldungsregelung für
diesen Personenkreis nicht mehr ent¬
gegen.

zu § 28 Abs. 2
Da § 25 Abs. 6 im Hinblick auf das
Moratorium erst ab 1. Januar 1977
anzuwenden ist, gilt stattdessen §
11 des LABG 1969 weiter.
Um zu vermeiden, daß aufgrund von
§16 Abs. 1 und 2 (Anerkennung von
außerhalb des Landes Nordrhein-
Westfalen abgelegten Lehramtsprü¬
fungen bzw. von anderen geeigneten
Prüfungen als Erste Staatsprüfung
im Sinne des neuen LABG) Lehramts¬
anwärter in einen Vorbereitungs¬
dienst nach neuem Recht trotz feh¬
lender Besoldungsregelung einzu¬
stellen sind, kann diese Vorschrift
nicht angewandt werden. Dies gilt
auch für § 16 Abs. 3 (Anerkennung
von außerhalb des Landes Nordrhein-
Westfalen erworbenen Lehrbefähigun¬
gen als Lehramtsbefähigungen im Sinne

des neuen LABG). Mit der Weiter¬
geltung des § 13 LABG 1969 werden
statt dessen die Anerkennungs¬
möglichkeiten nach altem Recht
aufrechterhalten. (1)

Dr. Haak Koch
und Fraktion und Fraktion

(1) entnommen aus: Landtag Nord¬
rhein-Westfalen - 7. Wahlperiode -
Drucksache 7/4630

Anmerkung der Redaktion
Da anzunehmen ist, daß allen
Interessierten das Lehreraus¬
bildungsgesetz, das der nord-
rhein-westfälische Landtag gegen
die Stimmen der CDU-Opposition am
16. Oktober des vergangenen Jahres
mit den Stimmen der SPD/FDP-
Koalition verabschiedete, zugäng¬
lich ist, verzichten wir hier auf
einen Abdruck.
Sollte dies jedoch nicht der Fall
sein, so erklärt sich die Re¬
daktion gerne bereit, ein Exem¬
plar zur Einsichtnahme in der
Pressestelle der GH Paderborn
auszulegen.
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